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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS 

Stefan Homburg 

Eine kommunale Unternehmensteuer 
für Deutschland 

Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und mittelfristig 
auch der Gewerbeertragsteuer. Im Gegenzug sollen die Gemeinden Umsatzsteueranteile 

erhalten. Professor Stefan Homburg rät hiervon ab und schlägt statt dessen die 
Einführung einer kommunalen Unternehmensteuer vor. 

Im Entwurf des Jahressteuergesetzes 1997, der zur 
Zeit vom Finanzausschuß des Deutschen Bundes

tages beraten wird, hat die Bundesregierung vorge
schlagen, die Gewerbekapitalsteuer mit Wirkung vom 
1. 1. 1997 abzuschaffen. Zum Ausgleich der finanziel
len Einbußen sollen die Gemeinden eine Beteiligung 
am Umsatzsteueraufkommen erhalten, die sich nach 
einem orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssel rich
tet; als mögliche Indikatoren sind die örtliche Lohn
summe und das örtliche Anlagevermögen im Ge
spräch. Perspektivisch strebt die Bundesregierung 
auch den Wegfall der Gewerbeertragsteuer an, der 
durch eine erweiterte Umsatzsteuerbeteiligung der 
Gemeinden kompensiert werden dürfte. Für die vor
geschlagene Umsatzsteuerbeteiligung erhalten die 
Gemeinden naturgemäß kein eigenes Hebesatzrecht. 

Der Zweck dieser 3. Stufe der Unternehmensteuer
reform besteht in einer Steuerentlastung für die Unter
nehmen und ist somit standortpolitisch motiviert. Die
ser Teil der Zielsetzung genießt breite politische Zu
stimmung. Im Nebeneffekt verlieren die Gemeinden 
allerdings eine eigene Steuer, für die sie das Hebe
satzrecht besitzen, und werden im Gegenzug an einer 
Gemeinschaftsteuer beteiligt. Die hiermit verbundene 
Einschränkung der Gemeindeautonomie sowie die 
Ausdehnung des Steuerverbundes, den man anderen 
Vorschlägen zufolge eher beschränken sollte, ist 
durchaus problematisch. Den Gemeinden verbliebe 
mit der Grundsteuer nur noch eine Steuer mit Hebe
satzrecht. 

Offenbar besteht die klassische Situation einer Ziel
antinomie: Auf der einen Seite sollen die Unterneh-

Prof. Dr. Stefan Homburg ist Inhaber des 
Lehrstuhls Volkswirtschaftslehre I, insbesondere 
Finanzwissenschaft, an der Otto-von-Guericke
Universität in Magdeburg. 
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men steuerlich entlastet werden, auf der anderen 
Seite würde man den Gemeinden gern eine selbstver
antwortete eigene Steuer belassen. Das Ziel der vor
liegenden Arbeit besteht erstens darin, diese Zielanti
nomie schärfer herauszuarbeiten, um darzutun, daß in 
der Tat dringender Handlungsbedarf besteht. Zwei
tens soll ein Weg aufgezeigt werden, wie sich der Ziel
konflikt auflösen läßt: Durch die unten skizzierte kom
munale Unternehmensteuer läßt sich eine Standort
verbesserung ohne Verlust kommunaler Autonomie 
erreichen. 

Gewerbesteuer und Standortproblematik 

Das derzeitige Standortproblem ist hinlänglich be
kannt: Durch den weitgehenden Wegfall der Kapital
verkehrskontrollen, die Vertiefung der europäischen 
Integration, den weltweiten Abbau von Handeishemm
nissen und das Verschwinden des Eisernen Vorhangs 
hat der internationale Wettbewerb innerhalb der letz
ten 20 Jahre erheblich zugenommen. Dieser interna
tionale Wettbewerb stellt sich heute nicht als Kampf 
um Exportanteile, sondern als Kampf um mobile 
Faktoren dar; es geht also nicht darum, möglichst vie
le Güter ins Ausland zu befördern, sondern darum, in
ternational mobile Faktoren an den Standort Deutsch
land zu binden. 

Dabei muß dem Kapital als dem mobilsten Faktor 
besondere Aufmerksamkeit gelten, auch und insbe
sondere steuerpolitisch. Denn bei ihren Investitions
und Standortentscheidungen rechnen internationale 
Unternehmen mit Nachsteuer-Renditen, so daß ihre 
Entscheidungen von der nationalen Steuergesetzge
bung unmittelbar beeinflußt werden. Eine banale und 
doch wichtige Einsicht der Steuertheorie' besteht dar
I 

, J. A. Fr e n k e I, A. Ra z in, E. S a d k a: International Taxation in 
an Integrated World, Cambridge 1995, S. 102. 
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in, daß sich ein Land durch Erhebung nicht anrechen
barer Quellensteuern auf Kapital selbst schadet: Der
artige Steuern treiben nicht nur Kapital aus dem Land 
heraus, wodurch sie ihre eigene Bemessungsgrund
lage schmälern, sondern sie verringern über den 
Wegfall von Arbeitsplätzen auch das übrige Steuer
aufkommen. Die objektorientierte Gewerbesteuer 
stellt aber, im Gegensatz zur Einkommen- oder Kör
perschaftsteuer, eine nicht anrechenbare Quellen
steuer dar: Nur jene Unternehmen müssen sie zahlen, 
die in Deutschland investieren, und eine Anrechnung 
auf im Ausland erhobene Steuern findet mangels 
Gleichartigkeit nicht statt. Deshalb ist die Erhebung 
einer Gewerbesteuer als Strafsteuer auf im Inland in
vestiertes Kapital irrational und schädlich. Ihre Ab
schaffung kann man nur begrüßen. 

Kommunales Hebesatzrecht wichtig 

Zu den Schlüsseleinsichten der finanzwissen
schaft lichen Steuerlehre gehört auch der Satz, daß ei
ne Gemeinde ausreichend viele Steuern mit Hebe
satzrecht benötigt, wenn sich gesamtwirtschaftlich 
eine effiziente räumliche Verteilung von Personen und 
Unternehmen ergeben soll'. Im Idealfall benötigt eine 
Gemeinde mindestens drei unabhängige steuerliche 
Instrumente: 

Deine einwohnerbezogene Steuer, durch deren Höhe 
die Zuwanderung und Abwanderung von Personen 
reguliert wird. Diese einwohnerbezogene Steuer stellt 
eine Art "Eintrittspreis" dar; sie wird heraufgesetzt, 
wenn weitere Zuwanderung hohe Ballungskosten ver
ursacht, und im umgekehrten Fall herabgesetzt. 

Deine unternehmensbezogene Steuer zur Regulie
rung der Ansiedlung oder Abwanderung von Unter
nehmen bzw. Betriebsstätten; 

o eine nicht verzerrende Bodensteuer, durch deren 
Aufkommen das örtliche Budget ausgeglichen wird. 

Durch Nutzung dieser drei Instrumente verhält sich 
die Gemeinde quasi unternehmerisch und trägt damit 
zum Gesamtwohl bei. Es ergibt sich eine marktwirt
schaftiich gesteuerte Verteilung von Personen und 
Unternehmen im Raum. Die Rechtfertigung von Kom
munalsteuern beruht nicht auf dem Leistungsfähig
keitsprinzip, sondern auf dem Äquivalenzprinzip: Es 
kann nicht Aufgabe der Gemeinde sein, Lasten und 
Leistungen nach Bedürftigkeit auszuteilen; die Auf
gabe der Umverteilung ist beim Zentralstaat antusie-

2 D. Wellisch: Dezentrale Finanzpolitik bei hoher Mobilität, 
Tübingen 1995. 
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dein. Vielmehr bietet die Gemeinde den ansässigen 
Personen und Unternehmen öffentliche Güter mit lo
kalem Wirkungsbereich und zieht deshalb auch die
sen Kreis zur Finanzierung heran. 

Besser als theoretische Überlegungen zeigt das fol
gende Beispiel, worauf es bei der kommunalen Be
steuerung von Unternehmen ankommt. Betrachtet 
werden zwei weitgehend identische Gemeinden A 
und B. Die Gemeinde A liegt etwas verkehrsgünstiger, 
wird aber durch einen kleinen Fluß durchschnitten. 
Weil es in unmittelbarer Nähe keine Brücke gibt, müs
sen die örtlichen Unternehmen Umwege in Kauf neh
men. Der Vorschlag, eine Brücke zu bauen und den 
Bau durch eine höhere kommunale Unternehmen
steuer zu finanzieren, könnte im Idealfall die Zustim
mung aller ansässigen Unternehmen finden. Die 
Steuer ist in diesem Fall ein gruppenbezogenes Äqui
valent für den Brückenbau, und ihre Erhebung ist er
forderlich, wenn niemand von der Brückennutzung 
ausgeschlossen werden kann. Man beachte, daß nur 
die Gemeinde A, nicht aber die Gemeinde B, die 
Steuer erhöht. 

Die Ratio von Steuerdifferenzierungen beruht dem
nach auf unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten. 
Diese Unterschiede auf der Mikroebene sprechen für 
eine kommunale Unternehmensteuer mit Hebesatz
recht; und sie sprechen ganz entschieden dagegen, 
die Gemeinden an einen amorphen Umsatzsteuer
tropf zu hängen, der auf örtliche Bedarfsdifferenzen 
keine Rücksicht nehmen kann. Eine Umsatzsteuerzu
teilung auf Basis von Lohnsumme und Anlagevermö
gen würde dazu führen, daß die Gemeinde A im obi
gen Beispiel keine Brücke baut, was volkswirt
schaftlich ineffizient ist. Sieht man die kommunale 
Unternehmensteuer als ein gruppenbezogenes Äqui
valent für Leistungen, die die örtlichen Unternehmen 
von der Gemeinde empfangen, so muß ihre Bemes
sungsgrundlage in einem gewissen Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme dieser Leistungen stehen. 

Die kommunale Unternehmensteuer 

Das bisher entwickelte Argument läßt sich in drei 
Thesen verdichten: 

These 1: Aufgrund des internationalen Standort
wettbewerbs ist es steuerpolitisch falsch, ausgerech
net den mobilsten Faktor (Kapital) mit einer nicht an
rechenbaren Quellensteuer zu belegen. Hierdurch 
wird das Kapital aus dem Land getrieben und werden 
Arbeitsplätze im Inland vernichtet. 

These 2: Weil es geographisch und anderweitig be
dingte Unterschiede in den kommunalen Finanzbe-
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darfen gibt, die nur vor Ort bekannt sind und die kein 
noch so raffinierter Zuteilungsschlüssel erfassen 
kann, müssen die Gemeinden über eine eigenständi
ge Unternehmensteuer mit Hebesatzrecht verfügen. 
Eine Zuweisung von Gemeinschaftsteueranteilen 
kann dieses Instrument nicht ersetzen. 

These 3: Die Belastung der Unternehmen durch ei
ne Kommunalsteuer muß in engem Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme örtlicher Infrastruktur ste
hen. Lenkungs-, Subventions- und Begünstigungs
ziele mag der Gesetzgeber in anderer Weise verfol
gen; die kommunale Unternehmensteuer ist hierfür 
kein geeignetes Instrument. 

Wenn man diesen drei Thesen folgt, erscheinen so
wohl die Gewerbesteuer in ihrer heutigen Form als 
auch der Vorschlag einer Umsatzsteuerbeteiligung 
der Gemeinden als untauglich. Andererseits ist in den 
drei Thesen bereits ein Lösungsvorschlag angelegt, 
nämlich die - wie sie hier genannt werden soll - kom
munale Unternehmensteuer. Die kommunale Unter
nehmensteuer ist eine Steuer auf das in den örtlichen 
Unternehmen erwirtschaftete Einkommen mit Aus
nahme des Kapitaleinkommens. Die kommunale Un
ternehmensteuer hat damit einen engen Bezug zur 
örtlichen Wirtschaftsaktivität, läßt aber aus überge
ordneten (standortpolitischen) Erwägungen das Kapi
taleinkommen steuerfrei . Man bemerke, daß hier nicht 
einer generellen Steuerbefreiung von Kapitaleinkom
men das Wort geredet wird, wie sie in letzter Zeit un
ter den Stichworten "konsumorientierte Besteuerung" 
oder "zinsbereinigte Einkommensteuer" häufig vorge
schlagen wurde. Es wird lediglich dafür plädiert, bei 
einer kommunalen Steuer, deren Zweck ohnehin nicht 
in der Umverteilung bestehen kann, das Kapitalein
kommen aus wohlüberlegten Gründen steuerfrei zu 
stellen. 

Die kommunale Unternehmensteuer soll als pro
portionale Steuer, also ohne Freibeträge, grundsätz
lich jede Wertschöpfung (ohne Abschreibungen und 
Kapitaleinkommen) belasten, die in Unternehmen im 
Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
entsteht. Sie knüpft damit nicht eine .. gewerbliche" 
Tätigkeit an, auch nicht an eine Gewinnerzielungs
absicht, sondern lediglich an eine Einnahmenerzie
lungsabsicht. Durch diesen sehr weiten Unternehmer
begriff entsteht eine enge Beziehung zwischen der 
Inanspruchnahme örtlicher Leistungen und der 
Steuerzahlung. Altenheime, Kliniken, rechtsfähige und 
nichtrechtsfähige Vereine unterliegen der kommuna
len Unternehmensteuer. Nochmals sei daran erinnert, 
daß die Förderung solcher Aktivitäten zwar Gegen-
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stand der allgemeinen Finanzpolitik, nicht aber Ge
genstand einer sachgerechten kommunalen Unter
nehmensbesteuerung sein kann. Denn eine kleine 
Gemeinde, deren größtes ansässiges Unternehmen 
ein Altenheim ist, hat für dieses Altenheim z.B. Zu
fahrtsstraßen zu bauen und benötigt folglich entspre
chende Einnahmen. 

Infolge der breiten Bemessungsgrundlage kann der 
Satz der kommunalen Unternehmensteuer gering 
sein. Bei insgesamt aufkommensneutralem Ersatz der 
Gewerbesteuer durch die kommunale Unternehmen
steuer dürfte der Steuersatz nach eigener Schätzung 
um 2 bis 3% liegen; der Steuerbetrag bleibt überdies 
als Betriebsausgabe abziehbar. In der vorgeschlage
nen Form ist die kommunale Unternehmensteuer 
finanzierungsneutral und rechtsformneutral und 
genügt damit zwei häufig von der Wirtschaft und der 
Betriebswirtschaftslehre erhobenen Anforderungen. 
Ihre breite Bemessungsgrundlage behebt nebenbei 
ein weiteres Problem der heutigen Gewerbesteuer: 
Aufgrund ihrer Degeneration zu einer Mittel- und 
Großbetriebsteuer belastet die Gewerbesteuer näm
lich zum großen Teil den Gewinn ausgerechnet jener 
Unternehmen, die in ganz besonderem Maße dem in
ternationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, während 
zahlreiche wirtschaftliche Aktivitäten, bei denen der 
Standortwettbewerb eine geringe Rolle spielt, ver
schont bleiben. Ein deutscher Maschinenbauer oder 
Autoproduzent, der auf internationalen Märkten kon
kurrenzfähig anbieten muß und dessen ausländische 
Wettbewerber meist keiner Gewerbesteuer unterlie
gen, wird in Deutschland mit Gewerbesteuer belastet, 
während ein Rechtsanwalt verschont bleibt - obwohl 
er wohl kaum Konkurrenz von im Ausland ansässigen 
Rechtsanwälten zu befürchten hätte. Dieses Arrange
ment wirkt wie eine gezielte Vertreibung der heimi
schen Industrie. 

Zwischenergebnis 

Bis hierher zusammengefaßt kommt es einerseits 
darauf an, den Gemeinden eine eigene Unternehmen
steuer zu geben, deren Höhe sie über den Hebesatz 
regulieren können. Für eine derartige verläßliche Ein
nahme, die nach örtlichen Gegebenheiten differenziert 
erhoben wird, bietet die Umsatzsteuerbeteiligung kei
nen Ersatz. Andererseits ist dafür zu sorgen, daß die 
kommunale Unternehmensteuer nicht in standort
feindlicher Manier das international mobile Kapital be-

1I astet. Stimmt man diesen beiden Postulaten zu, dann 
ist die Grundentscheidung für eine kommunale 
Unternehmensteuer bereits gefallen und die exakte 
Ausformung der Steuer Nebensache. 
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Ausgestaltung der Steuer 

Gleichwohl soll die konkrete Form einer kommuna
len Unternehmensteuer im weiteren etwas gen au er 
skizziert werden. Dabei wird deren Funktionsweise 
deutlicher, und außerdem gilt es, den hiesigen Vor
schlag mit verwandten Ideen zu vergleichen. Vorweg 
sei noch einmal betont, daß die konkrete Ausge
staltung der Steuer weniger wichtig ist als die oben 
skizzierte Grundidee. Deshalb geht es nicht darum, ei
nen revolutionär neuen Ansatz zu propagieren; viel
mehr folgt der Vorschlag pragmatischen Erwägungen 
und hat viel mit früheren Vorschlägen aus der Literatur 
gemein3

• 

In der Tabelle sind verschiedene ökonomische Grö
ßen und mögliche daran anknüpfende Steuern darge
stellt; die dabei verwendete Terminologie lehnt sich an 
die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen an. Die 
in der Tabelle genannten Bemessungsgrundlagen 
wurden nach absteigender Breite geordnet. An erster 
Stelle steht der Unternehmensumsatz, der (bereinigt 
um Lagerbestandsveränderungen und selbsterstellte 
Anlagen) mit dem Produktionswert der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen übereinstimmt. Der 
Umsatz bildete bis 1967 die Bemessungsgrundlage 
der Umsatzsteuer; die mangelnde Eignung einer sol
chen Steuer mit "Lawineneffekt" ist heute allgemein 
anerkannt. 

Durch Abzug der vom Unternehmen gekauften Gü
ter mit Ausnahme von Kapitalgütern ergibt sich die 
BruttowertSChöpfung des Unternehmens. Die Summe 
der Bruttowertschöpfungen entspricht dem Bruttoin
landsprodukt und ist häufig als geeigneter Indikator 
für die Inanspruchnahme lokaler Infrastruktur angese
hen worden. Daher stammte der Vorschlag einer 
Wertschöpfungsteuer'. Die Wertschöpfungsteuer be
lastet jedoch, wie die Tabelle zeigt, das Kapitalein
kommen und zusätzlich die Abschreibungen. Als nicht 
anrechenbare Quellensteuer auf Kapital verdrängt sie 
kapitalintensive Betriebe ins Ausland und ist deshalb 
für eine im Standortwettbewerb befindliche Volkswirt
schaft ungeeignet. 

Nach Abzug der Abschreibungen ergäbe sich aus 

, Eine bedenkenswerte Alternative mit ähnlicher Zielrichtung erörtert 
etwa G. Kr aus e • J unk : Noch ein Vorschlag für eine Gemeinde· 
steuerreform, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 69. Jg. (1989), H. 8, S. 380 ff. 

, Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: 
GutaChten zur Reform der Gemeindesteuern in der Bundesr~publik 
Deutschland vom Juni 1982, Schriftenreihe des Bundesministlsriums 
der Finanzen Nr. 31 . Abweichend vom üblichen Sprachgebrauch ließ 
der Beirat bei der Berechnung der Wertschöpfung allerd ings den Ab
zug von Abschreibungen zu; er schlug somit im Grunde eine "Netto
wertschöpfungsteuer" vor. 
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Ökonomische Größe Bemessungsgrundlage tür 

Umsatz Brutto·Allphasen·Umsatzsteuer 

Vorleistungen 

Bruttowertschöpfung Wertschöpfungsteuer 

- 1+ Kapitalgüterkäufe/-verkäufe 

Nicht·Kapitaleinkommen Kommunale Unternehmensteuer 
(Nettoumsatz) 

Übrige Faktoreinkommen 

Reingewinn Cash·Flow-Steuer 

der Wertschöpfung das im Unternehmen entstandene 
Einkommen. Läßt man jedoch für alle zugekauften 
Kapitalgüter eine Sofortabschreibung zu und addiert 
umgekehrt die Kapitalgüterverkäufe zur Bemessungs
grundlage, so erhält man das im Unternehmen ent
standene Nicht-Kapitaleinkommen, das bei periodi
scher Betrachtung dem Nettoumsatz entspricht. 
Dieser Sachverhalt ist wohlbekannt und sei an einem 
Beispiel verdeutlicht: Wenn ein Unternehmen ein 
Kapitalgut, das sich zum Normalsatz von 6% verzinst, 
im ersten Jahr für 100,- kauft und im zweiten Jahr für 
106,- verkauft, entsteht bei einer 2%igen Steuer zu
nächst eine Steuervergütung von 2,- und später eine 
Steuerzahlung von 2,12. Die Summe der abgezinsten 
Vergütungen bzw. Zahlungen ist gleich Null. Folglich 
bleibt Kapitaleinkommen zum Normalsatz steuerfrei , 
während ökonomische Reingewinne natürlich zur Be
messungsgrundlage gehören. Das Einkommen mit 
Ausnahme des Kapitaleinkommens bildet die Bemes
sungsgrundlage der hier vorgeschlagenen kommuna
len Umsatzsteuer. 

Zieht man von diesem Nicht-Kapitaleinkommen die 
übrigen Faktoreinkommen, also Löhne, Mieten und 
Pachten ab, verbleibt zuletzt der ökonomische Rein
gewinn des Unternehmens. Er bildet die Bemessungs
grundlage der Cash-Flow-Steuer. Bei neu anzusie
delnden Unternehmen erbringt die Cash-Flow-Steuer 
nur im Fall nachhaltiger Reingewinne einen Ertrag; bei 
gewinnlosen Unternehmen läuft sie ins Leere. Aller
dings entsteht bei allen genannten Steuern zusätzlich 
ein Aufkommen in Höhe des bereits investierten Kapi
tal bestands. Dieser Teil des Steueraufkommens ver
zerrt die Standortentscheidungen nicht, sondern 
schöpft jene "windfall profits" ab, die sich bei isolier
ter Abschaffung der Gewerbesteuer ergeben würden. 

Volkswirtschaftlich bedenklich ist nur die Besteue
rung neu gebildeten Kapitals, nicht die Besteuerung 
bereits existierender Kapitalbestände. Im Hinblick auf 
dieses Kriterium sammeln sowohl die kommunale 
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Umsatzsteuer als auch die Cash-Flow-Steuer Plus
punkte, weil sie beide das Kapitaleinkommen (und 
erst recht die Abschreibungen) unangetastet lassen". 

Erhebungstechnisch ist die kommunale Umsatz
steuer einfacher als die Wertschöpfungsteuer und ein
facher als die Cash-Flow-Steuer. Ihre Bemessungs
grundlage ergibt sich durch Abzug aller Güterkäufe 
des Unternehmens (Vorumsatz) vom Umsatz. Bei der 
Wertschöpfungsteuer ist es dagegen erforderlich, zu
gekaufte Nichtkapitalgüter (Vorleistungen) von zuge
kauften Kapitalgütern zu unterscheiden und letztere 
sachgerecht abzuschreiben. Bei der Cash-Flow
Steuer müssen einige Anstrengungen unternommen 
werden, um ökonomische Reingewinne von Faktor
einkommen zu trennen. Es stellt sich bei dieser Steuer 
zum Beispiel das Problem des kalkulatorischen Unter
nehmerlohns, der nur in zutreffender Höhe abzieh bar 
sein darf, sowie des Ansatzes kalkulatorischer Mieten 
und Pachten. 

Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der 
kommunalen Unternehmensteuer ist hingegen kein 
großer administrativer Aufwand erforderlich. Die Um
sätze lassen sich bei allen Unternehmern, die zur Ab
gabe von Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -erklä
rungen verpflichtet sind, direkt aus diesen Formularen 
entnehmen. Die Formulare enthalten bekanntlich nicht 
nur die steuerpflichtigen, sondern alle steuerbaren 
Umsätze im Sinne des § 1 UStG, ungeachtet der 
Steuerbefreiungen und der Anwendung ermäßigter 
Steuersätze. Allein die Vorumsätze des Unternehmers 
(die ihrerseits Umsätze anderer Unternehmer, innerge
meinschaftliche Erwerbe oder Einfuhren aus dem 
Drittlandsgebiet darstellen) müßten separat aufge
listet werden. 

Die Bemessungsgrundlage der Steuer ergäbe sich 
sodann als Unterschiedsbetrag von Umsätzen und Vor
umsätzen. Durch Multiplikation dieser Bemessungs
grundlage mit z.B. 2% ergäbe sich der Steuermeß
betrag. Die festzusetzende kommunale Unterneh
mensteuer schließlich ergäbe sich durch Multiplika
tion des Steuermeßbetrags mit dem von der Gemein
de beschlossenen Hebesatz. 

Rechtliche Einordnung 

Die im vorigen Abschnitt beschriebene kommunale 

, Der Vorschlag einer kommunalen Cash-Flow-Steuer stammt von 
W. F. R ich t er, W. Wie gar d: Cash-Flow-Steuern: Ersatz für die 
Gewerbesteuer?, in: M. R 0 s e (Hrsg.): Konsumorientierte Neuord
nung des Steuersystems. Berlin 1991; D. Ca n sie r: Ersatz der Ge
werbesteuer durch die Cash-Flow-Steuer?, in: Betriebs-Berater 
1990, S. 253 ff. 
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Unternehmensteuer lehnt sich in der rechtlichen Kon
struktion an die bestehende Umsatzsteuer an, wo
durch sich eine beträchtliche erhebungstechnische 
Vereinfachung ergibt. Gleichwohl ist sie kein Zuschlag 
zur Umsatzsteuer und konfligiert deshalb auch nicht 
mit EU-Recht. Um dies zu verdeutlichen, sei eine al
ternative Berechnung der Bemessungsgrundlage vor
gestellt, die ökonomisch weitestgehend identisch ist: 
Die alternative Bemessungsgrundlage ergibt sich 
durch Addition der von einem Unternehmen gezahlten 
Löhne, Mieten und Pachten sowie des ökonomischen 
Reingewinns. Die Definition ist klar, die Ermittlung die
ser Größe jedoch schwierig. Denn hierbei müssen kal
kulatorische Eigenkapitalzinsen, Mieten und Pachten 
sowie ein kalkulatorischer Unternehmerlohn ange
setzt werden. 

Bei der wie oben ermittelten Bemessungsgrund
lage kann hingegen auf die gesamte Kodifizierung und 
Dogmatik der Umsatzsteuer zurückgegriffen werden, 
so daß kaum gesetzgeberische Innovationen erforder
lich sind. Die kommunale Unternehmensteuer ist eine 
direkte Unternehmensteuer, die nicht in Rechnungen 
ausgewiesen wird, nicht als Vorsteuer abziehbar ist, 
keinen Grenzausgleich erfordert und die im EU-Rah
men keine Wettbewerbsverzerrung zugunsten inländi
scher Unternehmen bedeutet. Sie vermeidet vielmehr 
alle jene Probleme, an denen eine Umsatzsteuerbe
teiligung mit kommunalem Hebesatzrecht scheitert; 
dies gilt insbesondere für steuerfreie Umsätze (z.B. 
Exporte) und Steuerermäßigungen, die aufgrund der 
umfassenderen Bemessungsgrundlage nicht auf die 
kommunale Unternehmensteuer durchschlagen. Die 
Behauptung, eine derartige Steuer sei mit EU-Recht 
nicht vereinbar, würde implizit bedeuten, daß auch ei
ne zinsbereinigte Einkommensteuer nicht erhoben 
werden könnte. Denn eine zinsbereinigte Einkommen
steuer ist hierzu weitestgehend äquivalent. 

Einzelprobleme 

Akzeptiert man den weiten Adressatenkreis der 
kommunalen Unternehmensteuer (angelehnt an § 2 
UStG), so verbleiben insbesondere zwei Probleme, 
nämlich die Besteuerung der Wohnungswirtschaft 
und der staatlichen Institutionen. Es läge sicher in der 
Logik des hiesigen Vorschlags, auch diese Bereiche in 
die kommunale Unternehmensteuer einzubeziehen, 
allerdings gibt es auch Gründe, die dagegen spre
chen. 

Die Wohnungswirtschaft und ebenso die Selbst
nutzer von Wohnungen unterliegen einer gesonderten 
Belastung durch die Grundsteuer B. Es ist demnach 
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abzuwägen, ob diese Bereiche bei gleichzeitigem 
Wegfall der Grundsteuer B in die kommunale Unter
nehmensteuer einbezogen werden sollten oder ob 
man sie unter Beibehaltung der Grundsteuer B expli
zit von der kommunalen Unternehmensteuer ausneh
men sollte. Sowohl erhebungstechnische als auch 
steuertheoretische Gründe sprechen eher für die 
zweite Alternative. 

Die oben skizzierte Erhebungstechnik ist auf Unter
nehmen ausgerichtet und eignet sich kaum für die 
zahlreichen Selbstnutzer-Haushalte. Es würde aber ei
ne Spaltung des Wohnungsmarktes bedeuten, wenn 
Mieter indirekt durch die kommunale Unternehmen
steuer und Selbstnutzer durch die tür sie weiterbeste
hende Grundsteuer B belastet würden. Deshalb sollte 
es für alle bei der Grundsteuer B bleiben (deren 
Reform steht auf einem anderen Blatt, das hier nicht 
aufgeschlagen wird). 

Sieht man die Grundsteuer B, soweit sie auf Ge
bäude erhoben und damit auf die Nutzer überwälzt 
wird, als eine einwohnerbezogene Steuer, so spricht 
auch die Möglichkeit der Differenzierung zwischen 
Unternehmensbesteuerung und Einwohnerbesteue
rung für diese Lösung. In dieser Sicht ist die auf 
Wohngebäuden lastende Grundsteuer B zweitbester 
Ersatz für eine (ökonomisch wünschenswerte, poli
tisch aber nicht durchsetzbare) Einwohnersteuer. Es 
liegt allerdings in der Logik des hiesigen Vorschlags, 
betrieblich genutzte Gebäude von der Grundsteuer B 
auszunehmen, denn ansonsten ergibt sich eine allo
kativ nicht zu rechtfertigende Doppelbelastung durch 
die kommunale Unternehmensteuer und die Grund
steuer B. 
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Staatliche Institutionen sollten schon aus Wettbe
werbsgründen der kommunalen Unternehmensteuer 
unterworfen werden; als oft bedeutender lokaler Wirt
schaftsfaktor beanspruchen sie ebenso kommunale 
Leistungen wie privatwirtschaftliche Unternehmen. 
Wegen der oft verwickelten Verteilung kommunaler 
Kompetenzen (auf Kreise, Landschaftsverbände etc.) 
ist es entgegen dem ersten Anschein steuertechnisch 
am einfachsten, alle, also auch kommunale staatliche 
Institutionen einzubeziehen, auch wenn ein Teil der 
Zahlungen dann einen durchlaufenden Posten dar
stellt. Allein die Bemessungsgrundlage muß wegen 
der kameralistischen Buchführung und wegen des 
häufigen Mangels entgeltlicher Leistungen modifiziert 
werden. Eine ersatzweise Anknüpfung an die Lohn
summe ist zwar nur teilweise befriedigend, vom heu
tigen Zustand ausgehend aber ein Schritt in die richti
ge Richtung. 

Schlußbemerkung 

Eine Reform der kommunalen Unternehmensbe
steuerung, die die kommunale Selbstverantwortung 
fördert und gleichzeitig auf standortpolitische Not
wendigkeiten Rücksicht nimmt, ist ein großes und loh
nendes Ziel. Es wäre deshalb ein schlimmer und kaum 
revidierbarer Fehler, die Gemeinden jetzt an den 
Umsatzsteuertropf zu hängen und damit die Malaise 
des Steuerverbundes zu verstärken. Aus Sicht der 
Gemeinden können solche Zuweisungen kein gleich
wertiger Ersatz für eine eigene Steuer mit Hebesatz
recht sein. Und wenn eine kommunale Unternehmen
steuer möglich ist, die die Nachteile der Gewerbe
steuer überwindet - warum sollte sie dann nicht wirk
lich werden? 
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